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Rechtsplan

Genehmigte Planfassung

Bebauungsplan 
"Litschenäcker - 1. Teiländerung"

Datengrundlage Kataster & Bebauungsplan 
"Litschenäcker":
Verbandsgemeinde Landau-Land
Datengrundlage Vermessung:
Öffentl. best. Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Leo Littig, Pirmasens

D Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 
3786)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 - PlanZV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S.58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1507)

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. November 1998, mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 
(GVBl. S. 77)

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 
worden ist

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) Rhl.-Pf. i. d. F. v. 31.01.1994, zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21)

E Verfahrensvermerke
1. Änderungsbeschluss
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Walsheim hat in seiner Sitzung am 04.04.2018 
beschlossen, den Bebauungsplan gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren zu ändern. 

2. Öffentliche Auslegung des Planentwurfs
Der Planentwurf lag gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach 
Bekanntmachung vom 07.06.2018 in der Zeit vom 15.06.2018 bis einschließlich 
15.07.2018 öffentlich aus.

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB
Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB am …..…..…..…... 
eingeleitet. Abgabefrist der Stellungnahmen war am 15.07.2018.

4. Abwägung der Stellungnahmen
Der Gemeinderat hat gemäß § 1 Abs. 7 i. V. m. § 13 BauGB in seiner Sitzung am 
…..…..….... über die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen 
beraten und diese gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen.

5. Satzungsbeschluss
Der Gemeinde hat in seiner Sitzung am …..…..…..…..…...die vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplans gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

6. Ausfertigung
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist abgeschlossen. Der textliche und 
zeichnerische Inhalt stimmt mit dem Willen des Ortsgemeinderats Walsheim überein.
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 
Der Bebauungsplan tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

7. Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes
Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
…..…..…..….... ortsüblich bekannt gemacht worden.

A Textliche Festsetzungen

Der künftige Bebauungsplan „Litschenäcker, 1. Teiländerung“ überlagert in Teilen den 
Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Litschenäcker“. In der Folge 
verlieren die betroffenen Teile des überlagerten Bebauungsplans „Litschenäcker“ ihre 
Gültigkeit und werden von dem Bebauungsplan „Litschenäcker, 1. Teiländerung“ ersetzt. 

Die zeichnerischen Darstellungen des Bebauungsplans „Litschenäcker“ werden in der 
Änderung vollständig gestrichen und durch neue Festsetzungen im Bebauungsplan 
„Litschenäcker, 1. Teiländerung“ ersetzt.

Die bisherigen textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Litschenäcker“ verlieren bis auf wenige Ausnahmen ihre Gültigkeit und werden durch 
neue Festsetzungen im Bebauungsplan „Litschenäcker, 1. Teiländerung“ ersetzt. 

Der Änderungsbebauungsplan „Litschenäcker, 1. Teiländerung“ wird - der Übersicht und 
Verständlichkeit wegen - in den Änderungsteilbereich I und den Änderungsteilbereich II 
gegliedert. Die Straße „Am Landhaus“ trennt die beiden Teilbereiche voneinander.

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im räumlichen Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplans werden folgende 
Festsetzungen bezüglich der Art der baulichen Nutzung getroffen:

Dorfgebiet (MD, § 5 BauNVO)

Diese Festsetzungen gelten für die Änderungsteilbereiche I und II.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1 Grundflächenzahl (§§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Die GRZ wird im Dorfgebiet wie folgt als Obergrenze festgesetzt:

A= 0,6 B=0,6 C=0,6

2.2 Geschossflächenzahl (§§ 16, 17 und 20 BauNVO)

Die GFZ wird im Dorfgebiet wie folgt als Obergrenze festgesetzt:

A= 1,2 B=1,2 C=0,6

2.3 Anzahl der Vollgeschosse: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird bei den Abschnitten A und B auf zwei und bei dem 
Abschnitt C auf ein Geschoss als Höchstmaß festgesetzt.

2.4 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Die 
Firsthöhe ist die Höhe ab dem Bezugspunkt der Straße bis zur äußeren Spitze des Firsts. 
Die jeweils zulässige Trauf- und Firsthöhe muss dem Planwerk entnommen werden.

Für den Änderungsteilbereich I gilt:

Der Bezugspunkt der Traufhöhe liegt auf der Hinterkante des Gehweges der Böchinger 
Straße. Dieser Punkt ist im Planwerk als „BZP 1“ gekennzeichnet. 
Die Firsthöhe ist die Höhe ab dem Bezugspunkt „BZP 1“ bis zur äußeren Spitze des 
Firsts.

Für den Änderungsteilbereich II gilt:

Der Bezugspunkt der Traufhöhe liegt auf der Hinterkante des Gehweges der Ortsstraße 
„Am Landhaus“ und in der Mitte der Projektion der seitlichen Begrenzungswände des 
Gebäudes. 
Die Firsthöhe ist die Höhe ab dem Bezugspunkt der Ortsstraße „Am Landhaus“ bis zur 
äußeren Spitze des Firsts.

In beiden Änderungsteilbereichen wird die Sockelhöhe des Erdgeschosses der Gebäude 
auf höchstens 0,60 m über Gehweghinterkante festgesetzt.

2.5 Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Sowohl im Änderungsteilbereich I und II sind maximal zwei Wohneinheiten pro 
Wohngebäude zulässig.

2.6 Flächen, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB von der Bebauung 
freizuhalten sind

Die in den Plänen festgesetzten Flächen sind Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind. 
Es handelt sich hierbei unter anderem auch um Sichtdreiecke. Innerhalb dieser 
Sichtdreiecke sind keine baulichen Anlagen im Sinne der LBauO Rheinland-Pfalz 
zulässig. Das Sichtdreieck ist gemäß RASt06/ RAL 2012 ab einer Höhe von 0,80 m 
dauerhaft freizuhalten. 

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Für das gesamte Plangebiet der Bebauungsplanänderung wird die offene Bauweise nach 
§ 22 Abs. 2 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Dabei sind, entsprechend des Eintrages 
in die Nutzungsschablone, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

3.2 Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes wird die überbaubare 
Grundstücksfläche gemäß §23 Abs.1 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.

3.3 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Dachform und Dachneigung können von 
denen des Hauptgebäudes abweichen.

3.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen sind einzuhalten. 

4. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. 
m. § 12 BauNVO)

Für den Änderungsteilbereich I gilt:
Garagen sind mindestens 5,00m hinter dem öffentlichen Verkehrsraum bzw. der 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung („Planstraße A“) mit der Einfahrt über 
das Grundstück zu errichten. Dachform und Dachneigung können von denen des 
Hauptgebäudes abweichen. Garagen sind in diesem Änderungsbereich nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind hingegen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

Für den Änderungsteilbereich II gilt:
Garagen sind mindestens 5,00m hinter dem öffentlichen Verkehrsraum mit der Einfahrt 
über das Grundstück zu errichten. Dachform und Dachneigung können von denen des 
Hauptgebäudes abweichen. Stellplätze sind in diesem Änderungsbereich auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen sind innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und in den seitlichen Abstandsflächen, mit Ausnahme 
der Flächen gegen die klassifizierten Straßen, zulässig. 

4.1 Zufahrt zu den Grundstücken

Für den Änderungsteilbereich I gilt:
Die Erschließung der neu angelegten Grundstücke darf nur über die neue „Planstraße A“ 
erfolgen.
Weiterhin darf die „Planstraße A“ nur an die bestehende Ortsstraße „Am Landhaus“ 
angebunden werden.

5. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Straßenverkehrsflächen

Die bereits bestehende Ortsstraße „Am Landhaus“ bleibt erhalten und wird entsprechend 
den zukünftigen Planungen angepasst.

5.2 Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

Für den Änderungsteilbereich I gilt:
Die in der Planzeichnung dargestellte „Planstraße A“ wird als Verkehrsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt.

Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ ist zum Bestandteil der Ausschreibung der Planstraße A zu machen.

6. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Flächen werden als öffentliche Grünflächen festgesetzt. 
Diese sind von jeglicher Art an Bebauung freizuhalten. 

Die Pflanzung eines Baumes auf jedem privaten Grundstück ist zwingend.

Die Anlage und Unterhaltung der verschiedenen privaten Grünordnungsmaßnahmen, die 
im Bebauungsplan bzw. im textlichen Teil festgelegt sind, gehen zu Lasten des jeweiligen 
Grundstückseigentümers.

Die entlang der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenze vorhandenen Laubbäume 
sind zu erhalten. 

7. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND FLÄCHEN 
FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr.20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Die Planung sieht eine Schaffung von oberflächennahen Rückhaltemulden vor. In diesen 
Mulden wird das Oberflächenwasser des geplanten Wohnwegs bzw. der Wohnbebauung 
eingeleitet und über einen bestehenden Regenwasserkanal gedrosselt dem Hainbach 
zugleitet.

8. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Aus Gründen der Oberflächenwasserabfuhr werden den jeweiligen 
Grundstückeigentümern entsprechende Geh- und Leitungsrechte eingeräumt. Weiterhin 
werden den Personen, die für die Pflege und Instandhaltung der Rückhaltemulden 
verantwortlich sind (teilweise oder ganz), Gehrechte eingeräumt. Weiterhin wird von der 
"Planstraße A" zum Abflussrohr Richtung Hainbach ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
festgesetzt.

9. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN 
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDESIMMISSIONS-SCHUTZGESETZES 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Zum Schutz der künftigen Bewohner des Planbereichs innerhalb ihrer Wohnungen vor 
von außen eintretendem Lärm sind in der DIN 4109-1: 2018-01, Schallschutz im Hochbau 
- Teil 1, Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen festgelegt. Diese 
Anforderungen sind unabhängig von der Gebietsart, in der das Bauvorhaben gelegen ist. 
Kenngröße der mittleren Luftschalldämmung der Außenbauteile eines Raumes ist das 
gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges der Fassadenfläche. 

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegen 
Außenlärm werden verschiedene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die jeweils 
vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ La zuzuordnen sind.

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel (dB)

I Bis 55
II 56-60
III 61-65
IV 66-70
V 71-75

Im Bebauungsplan wurde - entsprechend den Ergebnissen des Schallgutachtens -der 
Lärmpegelbereich III im Plangebiet festgesetzt. Innerhalb dieser Flächen sind die 
Außenbauteile nach den Anforderungen der in der Planzeichnung dargestellten 
Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ auszubilden.

Aus den Ergebnissen des Schallgutachtens ergeben sich weiterhin nach den 
Bestimmungen der DIN 4109-1: 2018-01, Schallschutz im Hochbau, bei einem 
Flächenverhältnis

Raumaußenfläche Sg : Raumgrundfläche SG = 0,8

die folgenden erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße erf. R´w,ges der 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen an den einzelnen Gebäudefronten einer möglichen 
Wohnbebauung:

Nordfronten einer Wohnbebauung in einem Abstand von der Böchinger Straße 
entsprechend der Darstellung in dem Lageplan der Anlage 1 des Schallgutachtens: 

R´w,ges ≥= 33 dB

Westfronten einer Wohnbebauung in einem Abstand von der Anbindung der L 516 an die 
Böchinger Straße entsprechend der Darstellung in dem Lageplan der Anlage 1 des 
Schallgutachtens:

R´w,ges ≥= 31 dB

Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen an den übrigen Gebäudefronten:

R´w,ges ≥= 30 dB

Nach den Ergebnissen des Schallgutachtens ist die Belastung der Außenwohnbereiche 
(Terrassen, Balkone) unerheblich, da der Beurteilungspegel/ Tag des Verkehrslärms auf 
der Terrasse, dem Balkon, den Immissionsgrenzwert/Tag von 64 dB(A) nicht 
überschreitet. 

Das bedeutet, wenn die Außenwohnbereiche, die Terrassen oder Balkone, einer 
möglichen Wohnbebauung an der Südseite dieser angeordnet werden, ist eine 
unzulässige Beeinträchtigung der Erholung, verursacht durch den Straßenverkehrslärm, 
auszuschließen.

Konkrete Maßnahmen zum Schallschutz sind dem - Bebauungsplan beigefügten 
-Schallschutzgutachten zu entnehmen. 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 und 6 LBauO)

1.1 Dachform, Gestaltung, Material und Farbe

Für die Änderungsteilbereiche I und II gilt:

Die Gebäude sind mit geneigten Dächern von 20° bis 35° Neigung zu versehen.
Kniestöcke sind bis 0,70 m hoch auszuführen. Maßgebend für die Höhe des Kniestockes 
ist das Maß von der Oberkante Fußboden der letzten Obergeschossdecke bis zum 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und Sparrenunterkante.

Dachaufbauten sind nur bis zu 1/3 der Dachbreite zulässig.
Dachüberstände, Dachneigungen und Dach (First)-Richtungen der aneinander gebauten 
Häuser sind einheitlich zu gestalten.

Die Dacheindeckung der zulässigen Einzel- und Doppelhäuser darf nur in rotbraunem 
Material ausgeführt werden. 

1.2 Fassadenstil, Fassadenmaterial und Struktur

Für die Änderungsteilbereiche I und II gilt:

Äußere Wandverkleidungen aus glasiertem Material sind nicht zulässig.

Für die Farbgestaltung dürfen keine grellen Farben verwendet werden.

Fenster sind nur hochformatig zulässig.

1.3 Einfriedungen

Für die Änderungsteilbereiche I und II gilt:

Im Plangebiet sind - parallel seitlich zu den Grundstücken - Einfriedungen bis zu 1,50 m 
Höhe zulässig. Parallel zur Straße sind allerdings nur Einfriedungen bis zu einer Höhe von 
1,00 m erlaubt.

B Örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO)
1. ZAHL DER NOTWENDIGEN STELLPLÄTZE NACH § 47 LBAUO 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)

Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird für die beiden Änderungsteilbereiche I und II 
festgesetzt, dass mindestens 2 Stellplätze (Stellplätze, Carports oder Garagen) je 
Wohneinheit auf dem Grundstück herzustellen sind.

F Pflanzliste
Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten für 
öffentliche und private Pflanzungen. Für eine standortgerechte und ökologische 
Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen 
entscheidend. Die nachfolgende Liste ist nicht abschließend und nur als Richtlinie zu 
verstehen.

1. Freiwachsende Strauchpflanzung für den Ortsrand
Hundsrose (Rosa canina) Pfaffenhütchen (Enonymus europaeus)
Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa) Kornelkirsche (Cornus mas)
Hartriegel (Cornus sanguinea) Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Hasel (Corylus avellana) Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)
Holunder (Sambucus nigra) sowie vereinzelt Blütensträucher
Schlehe (Prunus spinosa) z. B. Flieder (Syringa vulgaris)
Schneeball (Viburnum opulus / lantana) Spierstrauch (Spirea arguta)
Weissdorn (Crataegus monogyna/ oxyacantha) Forsythie (Forsythia intermedia)
Liguster (Ligustrum vulgaris) u. a.

2. Bäume
Bäume 1. Ordnung für Ortsrandbepflanzung
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Traubeneiche (Quercus petraea)
Spitzahorn (Acer platanoides) Rotbuche (Figus sylvatica)
Edelkastanie (Castanea sativa) Vogelkirsche (Prunus avium)
Winterlinde (Tilia cordata) Walnuss (Juglans regia)
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) Süßkirsche (Prunus)
Stieleiche (Quercus pedunculata) Speierling (Sorbus domestica)

u. a. Obstbaumhochstämme
Bäume 2. Ordnung für Ortsrandbepflanzung und Vorgartenbereich
Feldahorn (Acer campestre) Baumhasel (Corylus colurna)
Sandbirke (Betula verrucosa) Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (Sorbus aucuparia) Mandelbaum (Prunus amygdalus)
Mehlbeere (Sorbus aria) Zierkirsche (Prunus)
Oxelbeere (Sorbus intermedia) Zierapfel (Malus)

Silberahorn (Acer saccharinum)
Bäume an Gewässern bzw. an feuchten bis frischen Standorten
Esche (Fraxinus excelsior) Sumpfeiche (Quercus palustris)
Schwarzerle (Alnus glutinosa) Stieleiche (Quercus pedunculata)
Silberweide (Salux alba) Grauapfel (Populus canescens)
Traubenkirsche (Prunus padus) Pyramidenpappel (Populus nigra italica)

Lageplan

Plangebiet

Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung
 

 

III

Planzeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung

         Dorfgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

         Grundflächenzahl als Höchstmaß (GRZ)

         Geschossflächen als Höchstgrenze (GFZ)

         Höhe baulicher Anlagen in Meter über einem Bezugspunkt:

         Maximal zulässige Traufhöhe in Meter

         Maximal zulässige Firsthöhe in Meter

         Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (als römische Ziffer)

3. Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 
    Stellung derbaulichen Anlagen

         Bauweise:
         Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

         Überbaubare Grundstücksfläche:
           = durch Baugrenzen umgrenzter Bereich
              nicht überbaubare Grundstücksfläche

         Stellung baulicher Anlagen:
         Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper

6. Verkehrsflächen

         Straßenverkehrsfläche

         Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
         (verkehrsberuhigter Bereich)

9. Grünflächen

         öffentliche Grünflächen

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnah-  
      men zum  Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und  Land- 
      schaft

       Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
         Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

15. Sonstige Planzeichen

         Abgrenzung des Änderungsbereichs

                         vorgeschlagene Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

         zusätzliche Infos aus der Vermessung (hier: Fahrbahnrand)

       Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
         (hier: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL))

         für schmale Flächen

         Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen 
         schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
         schutzgesetzes, siehe textliche Festsetzungen

         Bezugspunkt für Trauf- und Firsthöhe (hier: BZP 1)

       Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten,  
         oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Bau-   

                         gebiets

         Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

         Maßlinie, Maßzahl (in Meter)

16. Planzeichen zur Darstellung des Bestandes

         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches "Litschenäcker"

         Gebäude
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